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Priesterliche Frömmigkeıt
und Rubrikenvereinfachung

Randbemerkungen ZU IN Generaldekret der Rıtenkongregation
Von Josef R., Vizegeneralrelator der Ritenkongregation, Rom

Einleitung
Das Generaldekret ber die ubrikenvereinfachung!) kam wohl

f{ür die ro Öffentlichkeit gänzlich unerwarteti; er auch die
kuriosen Entgleisungen der Presse. ngesehene Zeitungen KRoms,
WI1e tiwa „Glornale d’Italia“, ] Tempo“, A Messaggero“, brach-
ten alsbald nach Veröffentlichung des ekretes ın den „Acta
Apostolicae Sedis“ untier auffälliger Überschrift die Nachricht,
daß ab Jänner 1956 die Messe abgekürzt werde, auf die Hälfte,
auf ZWwel Drittel S Die kommunistischen Blätter, WIie wa
s Unit.  a  e un Sa Paese“, gingen noch weiıiter und nutizten die
Gelegenhei böswilligen Ausfällen, WI1e iwa dem, daß dıe
Messe NnUur mehr fünf iınuten dauern werde, da Ja die 1r
wohl bemerkt habe, daß den Gläubigen er Gottesdienst icht
mehr ZUSage; mman könne Iso künftighin Sonntag die Messe
recht bequem iın den hyglenischen Morgenspaziergang einbauen
ber auch 1mM Ausland konnte man„solche und ähnliche Nach-
richten lesen, Ww1ıe iwa 1mM Pariser „Figaro“, der VOoO  ; einer
Kürzung der Messe auf eın Drittel redete Das vatıkanısche
Organ AI Osservatore Romano*“®) brachte annn wohl eine noble
Antwort un eine kurze, ber treifende Ausdeutung des Siınnes
des ekretes; ber TOIZ em werden auch nicht alle Priester
seinen Wahren 1Inn erfassen. an reden VO  5 Revolutionie-

99:  ecreium genefale de rubricis ad simpliciorem ormam redigendis“
VO Maärz 1955; Acta Ap (1959), 218—224 Schreiber legt
schlossen WUTde.
Wert darauf festzustellen, daß dieser Artıkel Mai abge-

aU:  Nalso e1ıne Woche nach Ersche'inen des Dekretes:
dem einfachen runde, weil es nicht unmögli ist, daß DIS ZU Zeitpunktder Veröffentlichung die eine oder andere Erläuterung oder Zweifelslösungerfolgen könnte. NSo werden Dis ın auch richtige Rubrikenkommen-
tare herausgekommen e1ın. Es handelt Sich hier, scharf betionen,arum, solche Fehlurteile vermeiden, WI1e S1e gleich unten angeführt
werden, erwachsen aus einer gänzlich irrigen Grundeinstellung den Mo-
tiven un! S1:  en der Verordnungen.

Am Montag, mit dem üblichen Doppeldatum: Montag—Dienstag,25.—26 April
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rung der Liturgie, anderé behaupten, sSe1 jel wenig, Was da
verordnet wurde, andere meıinen, das Ganze sSe1 eigentlich hne
rechten Zweck oder zumiıindest unnutz un: unzeitgerecht. Es mag
er nicht unangebracht se1in, eın pPaar Ortie ber den wahren
Zweck un! die tatsächliche ragweıte des ekreties Nn.

Welchem Brevierbeter un Zelebranten waäare AB nicht die
gelegentliche Häufung VO  ; ater. Ave un! redo der von
Oktaven aufgefallen? Fragen WITr annn die „Kalendaristen“, die
Rubrikenfachleute, die die Jahreskalender für die einzelnen
Diözesen oder en zusammenstellen! Diese könnten Beispiele
angeben VON erwı  ungen un: Ineinanderschiebungen, Von

Übereinanderlagerungen un gegenseiltigen Ausschließungen, . von
den hoffnungslos verzwickten Regeln der Präzedenz, aZzu noch
Vot*ivmessen, hor- un Konvenimessen, VO  ) Fällen, auch der
geriebenste Fachmann (man verzeihe den uSaru die en
aum mehr entwirren ann Die rık C  I S1N: WI1e alle
Gesetzessammlungen autf TUn eines atürlichen Prozesses g..
wachsen, en sich die immer dichter werdende Materie —

gepaßt, mußten immer mehr erworrIren: miteinbeziehen,
Sind einem TWAa zusammengewachsen, ın dem aum mehr
eın fad u Aüinden 1St, WwW1e Ja auch jeder Advokat oder sonstige
Jurist den staatlichen Gesetzen erfährt Die Grundkodifikation
der uUuUDTıken (Rubricae generales, sowohl für Brevier W1e IUr
Missale) geht.auf die Zeıit ach dem Irıdentinum zurück. Jeweils
hat INa  ®} annn angefügt und eingeschoben, WwW1e eben ging nier
Leo 111 wurde 1ın Rubrieis vielerlei Nneu gefaßt und eingebaut,
ber do:  3 NUur mit dem Gesamtergebnis, daß die Materie och
Verwl  elter wurde®). ntier Pıus Z © der eine durchgreifende
Generalreform der Liturglesin Aussicht nahm, die ber ann doch
nicht zustandekommen konnte. wurden Addıtiones ei Variationes*)
escha{ffen, die auf die Generalrubriken folgen, ber niıicht
einem organischen Ganzen verarbeitet wurden en weil Nan
auf die endgültige Reform 1ın rascher olge ho{ffte, die ann ber
ausblieb). nNnier ened1 un Pius XI kamen eue este,
KRangerhöhungen, NEUE Oktaven, 1Iso Komplikationen.

Die acht, die Frömmi1  elt, die YFeiler der ‚Aturgie, se1l
Brevier, sel Messe, hat mit der schon sprichwör: „ehen Kompli-

Es genüge anzudeüten, daß die Vorstudien über die Einführung
des nterschiedes von festum „Prima:  Man un „secundarium“ die zehn
Jahre währten Das betreffende ekret erschien August 1893, De-
stätigt desselben onats ecreta auth.

Diese 1!A 10 s“ erschienen für das revier 1mM TrTe 1914,
für das Missale 1m Tre 1920, ın den jeweiligen typischen vatikanischen
us£gaben. Der jJüngst verstorbene, kannte und verdiente Fr
hat sich der dankenswerten Mühe unterzogen, die Generalrubriken un! die
„Additiones“ ın eines zusammenzUuarbeiten: ubDricae generales Missalis,
Komae, Ephemerides L 1940; Rubricae generales } Brevlarli, ebenda, 1941



67 achung 179Z  n  achung  179  Äöw‚_f„lRübi*ikénvéfei  A  2iérthei'é kaum éew‚onnen. Im G'egénteil‚ki >die ‘Ehrfu1‘°cy:ht"‘vor' den  notwendigen Regeln des Gottesdienstes hat stark abgenommen,  die Willkür hat sich breitgemacht. Ein einheitlicher, allgemein  verbindlicher „Codex iuris liturgici“®), in dem man sauber und  klar die einzelnen Regeln in knapper Fassung eindeutig finden  könnte, besteht nicht; die authentische Sammlung der Dekrete  der Ritenkongregation®) ist langsam zu einem unübersichtlichen  Massenwerk angewachsen, wo es in einzelnen Fällen auch Wider-  sprüche gibt und ungemein viel Ballast mitgeschleppt wird, so  ;  daß auch hier nicht leicht und nicht in allen Fällen die heute  gültige Norm gefunden wird. Die „probati auctores“, auf die wohl  '  auch die Ritenkongregation selber bisweilen hinweist, sind sich  nicht immer einig. Wie alles Lebendige wächst ja auch die Liturgie  immer weiter, die Verhältnisse ändern sich, Notwendigkeiten  tauchen auf, die noch vor einem Jahrhundert, ja vor einem Jahr-  zehnt nicht geahnt wurden. Das Gesetz der Anpassung, ein un-  umgängliches Gesetz für alles Lebendige, macht sich auch in der  Liturgie und damit im Rubrikenwesen geltend”).  Alles in allem: Die Gesamtlage der Liturgie, Form und Art  der Gottesdienstfeier, die pastorale Seite der Liturgie, Anteil der  Liturgie an der priesterlichen Frömmigkeit (oder vielmehr For—„  5) Der Wunsch nach einer modernen, einheitlié:hen liturgi-  schen Gesetzgebung ist weit verbreitet und durchaus berechtigt.  Es wäre nicht undenkbar, daß im Laufe der erhofften und nunmehr auch  angekündigten Reform auch dem Gedanken eines solchen Kodex näher-  getreten werde. Es wäre sicher keine leichte und einfache, aber eine sehr  '  dankenswerte Aufgabe.  6) Die bekannte Sammlung ist  Vschon seit längerer Zeit nicht  mehr zu haben. Einem Nachdruck, wie er schon mehrmals von bekannten  Firmen vorgeschlagen wurde, will die Ritenkongregation nicht zustimmen,  da eine solche nur mehr historischen Quellenwert hätte; eine brauchbare  Ausgabe verlangte eine sehr große und schwierige Arbeit, die unter den  gegenwärtigen Umständen nicht gerechtfertigt erscheinen mag.  .  Es dürfte nicht unangebracht sein, hier einen. Hinweis auf dieses an  sich wertvolle, aber heute doch als Ganzes überholte Werk zu geben. Die  amtliche Ausgabe umfaßt sechs Bände, von denen die ersten fünf von der  Polyglotta de Propaganda Fine, der letzte von der durch Pius X. errichteten  n  Polyglotta Vaticana gedruckt wurden. Eine nützliche, ja notwendige Fort-  setzung bildet “ie private. Sammlung „Collectio Decretorum ad S. Litur-  giam spectanti...ı ab anno 1927 ad annum 1946“, Roma, Edizioni liturgiche.  Es ist die 2. Auflage einer Sammlung, die in der Zeitschrift „Ephemerides  Lit.“ 1939, Heft 1 und 2, erschienen war. So gesucht und für den Fachmann  &  unentbehrlich auch diese Sammlungen sind, so ist es doch nicht immer leicht,  daraus den der augenblicklichen Lage entsprechenden Rechtsbestand fest-  zustellen.  5  ’) Allgemein verbindliche Dekrete erscheinen immer auch in den „Acta  Apostolicae Sedis“ und gehen in d.e lokalen bischöflichen Amtsblätter  über; auch die verschiedenen Klerusblätter berichten fortlaufend. Am wich-  tigsten bleiben aber doch die Veröffentlichungen, weil auch viel reichhaltiger,  der bekannten „Ephemerides Liturgicae“, Rom, von den PP. 'Laza-  risten besorgt, die sich in Liturgicis einen berechtigten Ruf erworben haben.  13%Löw, Rubrikenve;-ei
ziértheit aum gewonnen. Im Gegenteil, die Ehrfurcht vor den
notwendigen Regeln des Gottesdienstes hat stark abgenommen,
die Willkür hat sich breitgemacht. Eın einheitlicher, allgemein
verbindlicher „CodeX 1ur1s liturgici“®), 1ın dem INa  - sauber un:
klar die einzelnen Regeln 1n knapper Fassung eindeutig en
könnte, besteht nicht; die authentische Sammlung der Dekrete
der Ritenkongregation®) ist langsam einem unübersichtli  en
Massenwerk angewachsen, 1n einzelnen Fällen auch 1der-
sprüche gibt un: ungemeın jel Ballast mitgeschleppt wird,
daß auch 1er nicht el und nicht in allen Fällen die eute
gültige Norm gefunden WIrd. Die „probati auctores“, auf die wohl ;
auch die Ritenkongregation selhber bisweilen hinweist, Sind sich
nicht immer ein1g. Wie alles Lebendige wa ja auch dıe Liturgle
immer weıiter, die Verhältnisse äandern sich, Notwendigkeiten
tauchen auf, die noch VOT einem Jahrhundert, Ja VOT einem Jahr-
ZEeNNT nicht geahnt wurden. Das Gesetz der Anpassung, eın —

umgängliches Gesetz TUr es Lebendige, macht sich auch der
Liturgie un: amı 17 Rubrikenwesen geltend‘’).

es 1ın em DIie Gesamtlage der Liturgie, Form und Art
der ottesdienstfeier, die pastorale e1ıtfe der ıturgie, eı der
Liturgie der priesterlichen Frömmigkeit er vielmehr For-l

>) Der Wunsch ach einer modernen, AAA{ ChHan Jıturg1-
ist, weiıt verbreitet und durchaus Derechtigt.

Ks wäre icht undenkbar, daß ım auIie der ernomften und nunmehr auch
angekündigten Reform auch dem Gedanken eines en Kodex näher-
etireten werde. Es wäre s1  er keine leichte und einfache, aber eine sehr
ankenswerte ga

Die bekannte Sammlung ist, schon se1t ängerer eıit icht
mehr aben 1nem ru  9 W1e schon mehrmals VOI bekannten
Firmen vorgeschlagen wurde, will die Ritenkongregation icht zustimmen,
da eine solche Nnur mehr historischen Quellenwert a&  . eine brauchbare
usgabe verlangte ine sehr große un! schwierige Arbeit, die unter den
gegenwärtigen mständen iıcht gerechtfertigt erscheinen Mas.

Es dürifite icht unangebrach se1in, ler einen 1NWwels auf dieses
sich wertvolle, aber heute doch als Ganzes Werk geben Die
amtliche usgabe umifaßt sechs ände, VO.  >; denen die ersten fünf VO.:  b der
Polyglotfta de Propaganda Fıae, der etzte VO:  $ der durch 1US X.. errichtetfen

nPolyglotta Vaticana gedruck£ wurden. 1Ne nützliche, Ja notwendige Fort-
setzung bıldet öAMie private ammlung „Collectio Decretorum ad 1LUr-
glam spectantl:....1 a'b anno 1927 ad 1946° Roma, Edizioni liturgiche.
Es ist die Auflage einer ammlung, die in der Zeitschrift „Ephemerides

1939, Heft und erschienen WAar. So gesucht und für den Fachmann
unentbehrlich auch diese ammlungen sind, 1Sst icht immer leicht,daraus den der augenblicklichen Lage entsprechenden KRechtsbestand fest-
zustellen. DAllgemein verbindliche Dekrete rscheinen immer auch ın den „ACc ta

o 1 e d un en ın d e lokalen bischGflichen Amtsblätter
über; auch die verschiedenen Klerusblätter berichten fortlaufend. Am wich-
Lgsten bleiben aber die Veröffentlichungen, weil jel reichhaltiger,der bekannten „Ephemerides Liturgicae“, Rom, VO!  3 den P. 'Laza-
risten besorgt, die sich 1n Liturgicis einen berechtigten Ruf erworben aben.
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derungen der lturgie die priesterliche Frömmigkeit) und am
der Gesamtkomplex des liturgischen Rubrikenwesens SINnd den
etzten Jahrzehnten (und erst recht nach den ungeheuren Um-
wälzungen des Jetztvergangenen Zweiten Weltkrieges) derart WI1IC
1Nan pfliegt, „aktuell“ geworden, daß die allgemeine Mel-
nNnung der irchlichen Kreise sowohl Seelsorgeklerus WI1e auch

leitenden un verantwortl:  en Stellen dringender ach
Entscheidungen Entschließungen Reformen Formen
rufen begann®) Wie NÄı  er Lage 1e auch TOtZ
EerNsSiNAIiIerTr Warnungen VO  . se1ten der allerhöchsten Autori1tat die
„Selbsthilfe” nıicht aus Eben diese oberste un:! allein zuständige
Stelle hat ber auch der etzten Zeit ganz eindeut1ig kund-
getian, daß der Gesamtbereich der lturgie „aktionsreif“ OI-
den ist

Der Heilige ater Pıus X11 (um HUr das Hauptsächlichste rasch
anzudeuten) hat SCINeET großen Liturgieenzyklika „Mediator
Dei“?) die Hauptiragen der lturgle nach der theoretischen wı1ıe
nach der praktischen elte hin gründlichst un: richtungweisend
behandelt Auf dem Gebiete der Ritualien ist eE1iINe mer
pastoral-praktische Einstellung wahrzunehmen!®) Die Psalmen,

der Hauptbestandteile des 1Z1Uums, sSind un
fraglos lesbareren Fassung vorgelegt un zugelassen worden?!);
die Osternachtfeier scheint einNne weiıitere Entwicklung arı

bahnen?*),. Das Dekret, das den Ausgangspunkt unserer AÄus-
führungen bildet, deutet nunmehr auch en und aum mißzu-
verstehend a daß tatsächlich e1INe eigene Kommission der

Es 1st ganz unmögli auch NUTr anzudeuten, Was es Studien-
mater1a in dieser Hinsicht aufgelaufen ist zZuma liturgischen Zeitschrif-
ten, iın sonstigen Klerusblättern, eigenen Studien und VOTLT allem den
Archiven der Ritenkongregation roßes uIsehen machte seinerzeit das
erkchen des Kardinals VO  —_ Bologna, a S Ba d , das drei Auftf-
en erlebte und VOoNn vielen irrig! als amtlich angesehen wurde: De Bre-
VIarlıl0O OMano ei Kalendario ejusdem Brevlarıl Reformando, Auflage,
Bologna 1943 Die Ephemerides haben se1it CINISEN Jahren Vorschläge
ZUTC Generalreform der lturgle gesammelt und veröffentlicht

Acta Ap (1947), 521—600 atum ovemDber 1947 vgl
Bugniniı Oocumenta pontificila ad instaurationem lıturgicam SD  —-

Tantıa Roma, Edizioni liturgiche, 1953 96— dazu die vielen
ommentare den verschiedensten einschlägigen Zeitschriiten

10) Es genüge, auf das ekanntie deutsche oder französische Rituale 1INZU-
CISCNH, die STAr zweisprachig Sind. Über den wichtigen Komplex der
Volkssprache der Liturgie ist jetz VOT allem nachzulesen: KOoro-
le 1 Lıiturgile langue vivante rient e CcCcıden Nr der amm-
Jung Lex orandı, arls, Les editions du Cert, 1955

ll) Darüber Derichtet jetzt ausführlich Bea Biblica (1955),
161—138L1, unter em 1te. prımi dieci anı del UOV! lterio latino. Es
ist das 1nNne erweiıterte und tıefer begründete Wiedergabe Se1INer 1el be-
achteten Konferenz Bibelinstitut gehalten Jäanner

12) Acta (1951), 182237 (1952) 483— 63 azu zahllose Kom-
mentare und Berichte, die ler nıcht naher angefü werden brauchen
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allgemeinen Liturgiereform arbeıte 1eselbe Kommıiss1on : n
scheint enn äauch als jenes rgan, das die Verordnungen ber die
Rubrikenvereinfachung ausgearbeitet hat?®).

Motivierung der Rubrikenvereinfachung
Nach dieser efiwas umständli  en Einleitung kommen WI1Tr ZUr

Sache Das Dekret, welches den Verordnungen vorausgeht und
diese 1n Ta S  ZU, gibt sehr eindeutig das Hauptmotiv A}
dessentwillen sS1e erflossen Sind: Cum nostra hac sacerdotes,
praesertim illi qu1Eanımarum gerun({, variıls NOvisque 1es5
apostolatus offielis onerentur, ita ut divını offie1 recitatiıoni

DieQua oportet anımı tranquillitate V1IX attendere possint
Überbelastung MC} em des Seelsorgeklerus,
der sich Tag Tag Von immer un drängenden ufgaben
überfallen sieht**) un er die einer ruhigen, gesammelten,
wanrna irommen un fruchtreichen Verrichtung des Brevier-
gebetes nötige Zeeit und uhe aum. mehr aufbringt. Dieser höchst
nachteilige Zustand, der dem innersten Kern der priesterli  en
Exı1ıstenz gefährlıch WITra, 910 den +n 1a Z einer unächst freilich
1Ur vorläufigen, ber immerhın ausgiebigen Umordnung Im Ru-
brikenwesen. Die ejgentliche, endgültige eIiorm der ıturgle, die
eindeutig 1M Dekret als schon ın Vorbereitung ezel!| wird,
deren Erscheinen ber immerhın noch einige TEe voraussetzt,
annn und WIrd dann, :ben weıl allumfassend, jel weitreichender
und tiefgreifender seıin können. Einiges sollte aber schon
an werden, einerseıts iıne wirkliche Abhıilfe, wenn uch in
beschränkterem Ausmaße, gewähren und anderseits einen
langsam unerträglichen und sicherlich unguten Zustand bessern,
VOT allem, WI1e das Dekret sagt, u der priesterlichen Frömmi1g-
keit wlieder alt e  en Darum also die erordnungen
AT Vereinfachung der ubrıken

Iso keine „Revolution”, eın Umsturz des Vorhandenen! Im
Gegenteil, eın rundsatz 1n der ufstellung der Verordnungen
War gerade der, es anzuordnen, daß die bisherigen er,
Brevier und Missale, weiterhin ın Gebrauch bleiben hne
Zusätze, Ergänzungen, inlagen und derle!. Nur

18) Im ekret el es tatsächlich SUMMUS Pontifex Pıus . P. XII
F cCommisit peculiari virorum peritorum Commissioni, quibus studia de
generali liturgica instauratione demandata sunt.

14) In diesem Zusammenhang darf ich auf einen Artikel hinweisen, der
1n der Zeitschrift „Heiliger Diıens (1954), 107—122, erschienen 1st, ZUuma.
auf die Ausführungen autf 1038 f K IS und vor allem 121 E aus-
drücklich Von den GeEegenmi  teln die Überlastung des
Klerus gesprochen WwIird Au  R die endgültige Reform der Jturgie ann
un wiıll kein Allheilmittel die priesterliche Überarbeitung Sse1N; der
Priester mu auf andere Weise un! durch andere Mittel entlastet un: für
seine echt priesterliche Aufgabe voll freigestellt werden. Die „ACHO catho-lica“ hätte ler eines der schönsten Betätigungsfelder.
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b IL die Grundstock derernı äandern,

Sind vorgesehen. Diese mMaLhnvolle Grundhaltung egte auch wieder
Beschränkungen auf, un: manche sich urchführbare un:
wünschenswerte Anordnung wurde wieder VO Plane abgesetzt
ben die Z geltenden ücher un!| amı auch die Finan-
zen des lerus schonen. Daher die Klausel Dekret, die
den VO. Heiligen anerkannten liıturgischen Verlegern VeTr-
bietet, die Neuerungen die liturgischen uücher einzuführen,

S1e Neudrucke veranstalten wollten hne diese Klausel WaTre
1nNe e]l1!| eintretende olge, daß eine Art au entstünde,
die Eersie vereinfachte Ausgabe herauszubringen; der Klerus aber,
der E: Großteil ı den etzten Jahren sich des Psalteriums

eue Breviere angescha{ift hat wurde wlıleder
usgaben verlockt werden die sich nach wenısen Jahren als
unnutz herausstellten weil die ndgültige Reiorm der 1LUurgıe
hne Zweifel die Neuanschaiffung VOon Brevler un Missale erfor-
ern wird Wer jetz Aaus welchem Grunde eue Brevıere
der Missalien enötı mag S1e@ ruhig anschaffen, da aut Grund
der Verordnungen die Neuerungen NUr Auslassungen bDer nicht

Textänderungen estehen
amı kommen WITLr ZU ext der Verordnungen

Hier kann nicht vollständiger un!: bis das einzelne gehender
Kommentar gegeben werden; das würde weıit führen und ist
auch nicht nötig Es genügt und ist eigentlich wichtiger, dıe
Grun:  altung und die Haupineuerungen kennenzulernen Aaus
denen sich die wichtigsten praktıschen olgerungen eich ableiten
lassen Im einzelnen mMu sich do  z der Brevierbeter und Messe-
leser die Jahr Jahr erscheinenden Ordines halten, denen
die einheiten (ohne die Nnu einmal Rubrikenwesen N1IC
abgeht) enthalten sSınd er tireten die Verordnungen die
getroffen werden miı1t Jänner 1956 Ta dem erus
gleich auch den „Ordo“ die and geben können, dem
die genaue un bis das einzelne gehende Anweilsung für die
Verrichtung des Brevilers un! die Feier der Messe en wird

Die Verordnungen einzelnen
Nach dem üblichen chema der KRubrikengesetze g1ibt TIl

als Hauptteile un: ann einzelne Nummern, bisweilen mI1T ntier-
tıiıteln ganzen fünf 1te. und Nummern 1Le g1ibt allge-

Anweisungen, 1Le I1 behandelt das Kalendarium 1Le 111
die Kommemorationen, Gegenstand der Brevier un Missale
geme1ınsam 1S% 1te und ehandeln sodann Brevier bzw
Missale

Allgemeine Anweisungen
Das Generaldekret ber die Rubrikenvereinfachung gilt NUur

für den Trömischen uSsS; Iso nicht eiwa für den ambro-
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s1anischen oder fÜür den monastischen, den Dominikaner-, Karme-
lter-, Prämonstratenserritus (um einige nennen), wohl ber

für die Franziskaner, Augustiner-Eremiten und andere, die
jden römischen 1TUS efolgen, wenn auch mit sehr ausführlichem

eigenem Propriıum.
ntier dem Fachausdruck sind sowochl der

allgemeine Kirchenkalender W1e auch die einzelnen Diozesan- der
Ordensproprien gemeint. Das Dekret gilt sowohl fÜür die priıvate
WI1e für die chormäßige Rezitation des Offiziums, wenn nıicht aus-
T  1C. anderes bemerkt WITrd. Endlich WIrd verfügt, daß alle
Einzelindulte indulta particularia) SOWI1Ee alle Gewohnheiten, auch
So  © die ganz besonderer Erwähnun edürfen, insoweıt S1e
den Anordnungen dieses ekreties entgegenstehen, als abgeschafft

etrachten SINd. Es so11 dem Vereinfachungsdekret eın allge-
meiner un geENAUCT Vollzug garantiert werden. Privatirömmigkeit
der derlei soll keine an bilden, den weck des De-
kretes wleder 1n ra stellen?®). Obwohl eigentlich selbst-
verständlic| 1ST, wIird ausdrücklich festgesetzt, daß alle bisherigen
uDBrıken ın Ta bleiben, Sowelt sS1e nicht 1M vorliegenden ext
abgeändert werden.

14 Anderungen 1m Kalendarıum
Dieser 1Le enthält (Nr un eine grundlegende Verein-

Tachung, welche dann NIıa g1ibt, iın einer el VO  5 Untertiteln
weitere, vieliacC. amı zusammenhängende Vereinfachungen VOTI-
zuschreıben. Diese grundlegende Vereinfachung, die den ganzen
alender betrifft?!®), bezieht sich auf den TAad un 1LUS des

15) Eın Beispiel! Der Ordinarius einer großefl 107eSse mıiıt klingendem
Namen rel eın ue! Oiffizium für eın Diözesanfest m1t wirklich qauffallend
Jangen Lesungen der Nokturn eın Man macht auf 1ese an aufimerk-
Sq. die dem Klerus beschwerlich fallen könnte. Antwort Der erus wird
siıch glücklich schätzen, daß diese Jlangen Lesungen bekommt, d S1e Ja

die Diözesangeschichte rühren. Man approbilerte Iso die ngen
Sungen, weil der Bischof haben wollte.

Gefühlsmäßig mMag manche der Verordnungen etiwas befremden, ber
schließlich ist die amtliche Liturgie ıcht azu da, „Devoti:  onen“ pfle-
ScCh. Nıcht Nur dem rlester, auch dem ist mi1t der en, klaren,
aber gnadenhaft wirksamen Liturgie SSer gedient als miıt einer Überladung
mıit Elementen, die sich liturgiefremd S1iNd. abel soll der ußerlitur-
gischen Frömmigkeit ın keiner Weise nahegetretien werden. Abe Sind
doch wel verschiedene Felder, auch WEeNnNn s1e sich gegenseitig recht ahe
rühren

16) Der „Kalender“ 1l Sınne VO]  > Heiligenliste 1st N1C! direkt betroffen
worden; kein ast wurde ausgeschaltet, loß eine Reihe 1m
Rang erniedrigt ine eform des Heiligenkalenders wäre eine ganz andere
Sache und dürifite den schwieri1igsten und heikelsten Problemen der Gene-
ralreform gehören Anderseits hat die eın ıneare Rangerniedrigung Von
Festen bisweilen Unebenheiten 1m Gefolge, die ermleden sehen
wollte; aber da an eben gleich das Heiligenkalendarium kritisch
durcharbeiten müussen, Was gelegentlich dieser rubrıkalen Vereinfachung
iıcht ausführbar WAar.
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l e die hiemit abgescha{ift werden. Tage, die bisher
als Semi1iduplex gefeler wurden, SInd ın 1Inkun als Simplex
halten (Die Pfingstvigil, bisher simplex, un die Tage innerhalb
der großen privılegiıerten Oktaven eihnachten, Ostern, ngsten,
werden duplex.) Die Abschaffung des Semiduplex NUu
weıteren, vielfach sehr ausgiebigen Vereinfachungen.

Die sollen cd1ie liıturgische ewegung, zumal
untier pastoralem Gesichtspunkt, hat 1ı1er weitreichend VOI-
gearbeitet wlieder mehr betont werden. Schon der hl aps
Pıus hat 1n dieser Richtung 1e]1 Es 1e ber der
seltsame Gegensatz zwischen Trad un 1tus, daß Pfeijler-
sonntage des Kirchenjahres die onntage Klasse den Rıtus
des emiduplex hatten mi1t em Zubehör, WI1e Preces, Suifragium
un derlei DiIie tragenden Sonntage des Kirchenjahres werden
nunmehr einfachhın duplex Klasse, zugleich mit einer Bereiche-
rung der Zahl Es SInd nunmehr alle 1er Adventsonntage, die
onntage der Fasten- und Passionszeit, der Ostersonntag, der
el Sonntag, der Pfingstsonntag. Diese tragenden Pfeiler des
ganzen liturgischen Jahres werden absolut esichert; S1e werden
en Festen vorgezogen, Ssowohl ın der Ganzfeier w1ıe 1n den
Vespern (Okkurrenz un: Konkurrenz*”). Immerhin ist für den
D 3 Adventsonntag ine Milderung insofern angesetzt, als
gestattet WITd, auftf einen solchen Sonntag eın Fest Klasse
triıfft gedacht ist VOT em den Dezember), alle Messen (außer
der Konventmesse) VO WFest feiern?!®).

Die übrigen onntage also bisherige onntage lasse [Sep-
tuagesima, Sexagesima, (Quinquagesima un: die onntage 77Per
annum“) werden duplex, dlie erstgenannten duplex Klasse, dıe
anderen duplex mMI1Inus er mi1t den bisherigen, bzw mit
Bevorzugungen). Da 1ın den Brevıleren die onntage alle als sem1-

verwiıickeltsten Stücken der Rubriken Bekanntlich versteht Ina  - unter
17) Die ‚Okkurrenz“ un die K ONKUrrenz“ gehören den

Okkurrenz das usammentreffen zweier (oder mehrerer) Offizien gleichen
Tag, unter Konkurrenz das usammentreifen 1n den Vespern. el handelt

Ssich darum, den Vorrang festzustellen un! daraus abzuleiten, wı1ıe die
Tagesfeier un die esper ehnalten werden mMUu. Das es hat über-
feinerten Maßmethoden geführt, die 1U  H$ mehr den Spezlalisten ein1germaßen
geläufig SINd.

18) Das est WAar der run  9 unter
1USs Dbloß der Adventsonntag ein Sonntag lasse wurde. Die Dog-matisierung der Lehre VO  e} der nbefleckten mpfängnis Marıä hatte AT
olge, daß das est immer weliter ausgebaut wurde mi1t Oktav (die Del einem
Hloß dreiwöchigen Advent gleich eın Drittel davon wegnahm und auch m1t
1g1l, die aber doı  S 1Ur ın der esse, aber icht 1M Ofiffizium gefeiert werden
konnte. Anderseits 1St (leider!) das ohe Marienfiest ın sehr vielen Ländern
eın kirchlicher WFeiertag, sondern Arbeitstag Die Zulassung der Messe

Sonntag der hier ın Betracht kommt) dürfte genügen,. um das Volk
befriedigen. Es bleibt selbstverständlich frei, die Festoktav oder Festnovene

halten
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duplex behandelt SInd 1Iso die Antiphonen Beginn der
Psalmen NUur „angedeute  LO Sind WITrd die eigentlich VONn 1U
geltende „Verdoppelung“ derselben glei Anfang nıcht mi1t-
vorgeschrieben. Iso EeEiINe augenfällige Übergangsverordnung!

uberdem WIrd das erschieben VO  . onntagen auf den ams-
vorher oder das Nachholen der Messe der Woche nachher

abgeschaf{ft. (Es bleibt NUur das vollständige erlegen der onntage
nach Epiphanie aut die Zeıt nach PIingsten.) Endlich WIrd noch
festgelegt, daß ]jedes Fest des Herrn, falls auf Sonntag
a den atz des onntages einniımmt, ber mıit Kommemoration
desselben

Es scheint 1ler ein erster Schritt eian noch weltier-
gehenden zukünftigen Heraushebung der onntage aus der all-
gememnen iturgischen ene, dem „Lag des Herrn  s dem qall-
wochentlichen „Kleinostern“ Se1INerTr ihm VO  e n
zustehenden eutung verhelfen??)

Die werden merklich eingeschränkt Man
sich VOTLr en daß S1E schon längst keine „Nachtwachen“ mehr
S1Ind sondern NUu 1ine Art vorbereitende Kommemoratıon
nachfolgenden Festes 1Iso WI1e oft der liturgisch-rubrIi-
alen Entwicklung 1Ne Richtung das Ieln Formalistische!
Von den privilegierten igilıen die absolut gefeler werden 1n U5S5-

SCNH, bleiben bloß ZW 1 Weihnachten un: Pfingsten (die Ostervigil
hat e1genen Charakter). Von den übrigen Vigilien bleiben
100086 f{ünf Christi Himmelfahrt, Marıä Himmelfahrt; Johannes der
Täufer, etier Un aul und Laurentius; also die frühen igilien,
die alte, eigene Formulare aben, die man N1IC| verlieren
möchte*®).

Die Sind vielfach auch TrTerin formalı-
stischen Element geworden, Dekoration, die NUu einmal

19) Die gehen bekanntlich den gewöÖöhnlichen onn-
tagen VOor, also die Apnostelfeste viele Marienfeste aber auch andere
este die Siıch für den Bau un autf des Kirchenjahres wenıser Wert
haben zumal die vielen roprien{feste, für die noch oft Frömmigkeits“-
Gründen) e1gens der Rang der lasse erbeten wird ine noch welter-
gehende Sicherung auch der einiachen Jahressonntage dürifite wohl gewuns:!
und erhofft werden Freilich 151 1nNe oraussetzun azu der Unterricht
des gläubigen olkes amı Sonntag wirklich den Tag des Herrn“
S1e' und verste!l daß VorT der Sonne dıe erne erbleichen Die ra der
Sonntagsheiligung 1S% bekanntlich elile der brennendsten, die die Pastoral-
liturgie kennt

20) Den formalistischen Charakter, den heute die ilgıliıien vielfach
genommen haben, S1e INa  n auch araus, daß S1e sehr häufig VOoNn anderen
Festen überlagert worden SiNd; auch die Auseinanderreißung VO  > 1g]1. und
est ist Sich C1iInNn nding. Die Verordnungen bestimmen denn auch,daß, Tfalls 1Ne der gebliebenen Vigilien auf einen Sonntag fällt, S16 icht
mehr W1e bisher VvorausgenommMen wird, sondern ausfällt. Da NUu u. auch
die 1g1 Vo  ' Allerheiligen wegfrällt, ist damit automatisch auch das VO:
KOodex vorgesehene Fasten ufgehoben (vgl Can 1252
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fÜür gewisse estie nötig erschien un dabei die Liturgiefeier jel-
fach unnötig eschwerte, hne die wahre Andacht fördern Eıne
„Diskriminierung“ der estie 1ın Hinsicht auf allfällige Oktaven
erschien nicht angezeı1gt. Bei der wirklich fast maßlosen. Aus-
dehnung (man en an die vielen Partikularoktaven!) gab C
ohl NUur eine Rettung, den vollständigen Verzicht auft alle
Oktaven außer der für die Tel Grundfeste Weihnachten, Ostern
und Pfingsten Diese enalten ihre privilegierten Oktaven Säamt-
liche anderen Oktaven sind aufgehoben. usdrückli WIrd noch-
mals betont sowohl 1mM allgemeinen Kirchenkalender wıie ın den
Einzelkalendern“*). ährend die Feler der Weihnachtsoktav
bleibt, w1e S1e jetz 1st (nur daß allfällige Tage innerhalb der aV
duplex werden), ın den bisherigen Büchern nl andern
müUüussen, werden die Tage der Stier- un Pfingstoktav dqplexund schließen jede Kommemoration Aaus,

Die Aufhebung der Oktaven macht nNnu eine el von Cher-
gangsbestimmungen NOTL die sich auf die Ex-Oktaven VO  — Ep1-
phanie, Christi Himmelfahrt, Tronleı  nam un Herz-Jesu-HFes
beziehen. hne den Fachausdru gebrauchen, wIird praktisch
eın „temMpus natalıcıum“, eın „tempus Epiphanlae” un: eın IET
DUS Ascens1ioni1is“ eingeführt An den agen VO. bıs Jänner
(bısher Oktavtage von Stephan, Johannes EV., Unschuldige Kın-
der un 1gli VOon Epiphanie) wI1ird die eihnachtszeit weiter-
geführt ne 1n den Texten der Bücher eiwas ändern) als
Ferlaloffizium, das die Wechselteile aus dem ext des Jänner
nımmt, ebenso die Messe. Ähnliches g11lt fÜr die aufgehobene aV
VOon Epiphanie un Himmelfahrt, ler 1S Pfingsten (also die Hl.-
Geist-Novene‘). Die bisherigen Oktavtage werden Ferlae mit Wel-
terbenützung der Festteile Eiıne Neuerung, die sich ber el1!
Tklärt und die praktisch gar keine ist, sich am

Jänner, bisher avtag VO  =) Epiphanie, gewidme der Feljer
der Gottesoffenbarung anläßlich der auie esu Dieses edenken
durifite nicht Tallengelassen werden. Daher ordnet das Dekret dıe
Feier der „Commemoratio Baptismatis esu Christi“ als

21) Die Hochfeste, die jetz ihre Oktaven verloren haben, können bel
der geplanten Generalreform auch 1n anderer Weise hervorgehoben werden.
Paris un! andere Diözesen, WI1e auch einige rden, en die aV vonMa  Ma Himmelfahrt privilegiert; 1n Rom 1st die Oktav VO.  $ eier un:' aul
privilegiert; ın einigen Orden ist das est des Stifiters miıt privilegierterOktav usgeze  ne gewesen. Als 1US die Heiligen Tanz VO  5 Assisı
und Katharina VO:  } Siena als Hauptpatrone VO  - talien aufstellte, wurde
ausdrücklich die Yeler der sich vorgeschriebenen Oktaven ausgenommen.Für die Kirche werden nunmehr aufgehoben: vier privılegierte,sechs gewöÖhnliche Oktaven und acht verschiedene ypen VOoOIl gewöÖhnlichenPartikularoktaven; ferner fünf einfifache Oktaven un der einzige bestehende
Typus einer Partikularoktav dieser Gattung avon sind Tage 1mM allge-meinen Kirchenkalender betroffen; eine ausgiebige Vereinfachung!

{
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Duplex mit den Formularen des bisherigen Oktavtages
(13 Jänner)

Die bisherigen Oktavtage vVOon Tronlel  nam und Herz-Jesu
werden einfache Ferlaltage die einiallenden Sonntage die bisher
eın 1C1uUmM „m1ixtum“ hatten m11 den Wechselteilen VO.
est werden beibehalten WI1e S1e Sind WI'| den
Büchern N: ändern) Schließlich bleibt die hileraus olgende
nkonsequenz insofern nicht hne Rechtfertigung, als vielfach

diesen onntagen auch nach Abschaifung der liturgischen
aV die äaußere Feler estenen bleibt®®)

Bel den eiligenfesten WIFL. sich die Aufhebung
des emiduplex ausglebig aus die bisherigen Heiligenfeste m1T
dem rad des Semiduplex werden estie m1t 1LUSs simplex also
AaUuSsS Festen m1T eun Lesungen solchen m1t rel Lesungen);
trıIit fast Tage

Die bisherigen implex-Feste werden nicht deren ahl
grundlos mehren ber auch Eeue omplikationen durch
usammenfallen VO.  m mehreren implex-Festen verhindern

Y  Eeinfachen Kommemorationen Ferilaltagen hne istorische Le-
SUuNg also bloß den Laudes und der Messe: das, Was

benediktinischen 1TUSs „memorla“ he1ißt); das trifft fast 40 Tage
Eın etzter un. nicht hne pastorale Note, bestimmt, daß

der Fastenzeit bis ZU Karwoche, ausgenomMMeEN eın est
der lasse S NIC F (wie bisher S  on die Messe, SOI1-

dern uch das Z U (Ireıili NIC. Chor, NUur

privat) VO  e der KHerı1a Se1iN dari Was nebenbel auch 111 Abkürzung
bedeutet, ber als Hauptzweck den hat, die WFastenzeıit mehr Z
Geltung bringen als isher, zumal doch das eigentliche öÖrper-
liche Fasten aum wieder alte Bedeuftung zurückgewinnen
wird®®) S  mbn

22) Wie schon Anm €esa. wurde bleibt jedem unbenommen,
b1 «» (Novenen) weiter felern, ganz nach erkom-
men Ja, waäare unangebracht, diese volkstümlichen Feiern aDZU-
schaffen Amitliche lturgle un!| Volksfeier mussen aus iıcht 1112111leL
haarscharf aufeinander abgepa e1ın.

23) In der altchristlichen Praxıs (als überhaupt sech' wen1ı8e eiligen-
feste bestanden) War die VO  ; Heiligenfeiern rel die Auf-
merksamkeit VO:  5 Klerus und Gläubigen War ausschließlich qauf die großen
und die Tiefe gehenden „Exerzitien“ gerichtet, die durch Tage und
nıcht IU  — mıt Gottesdienst und leiblichem Yasten, sondern ebenso mMI1t
Reihe VO  e} sonstigen Tugendübungen, Wl1ie Almosengeben, uten Werken,
Armenhilfe, Selbstzucht, auf das große Ostergeheimni1is vorbereiten wollten.
Das unaufhaltsame Eindringen der Heiligen{feste, zumal Mittelalter, ZeT-
bröckelte langsam, aber sehr sicher das Grundwesen der Fastenzeıit, und als
gar das FYFasten solches urch die Macht der Umstände des eutigen
bens praktisch auDber Gebrauch kam, War schon der 1nn der Fasten-
zeıit sehr verdunkelt, daß die ermehrte Praxis des christlichen Tugend-
lebens und die erhoöhte Ausübung der christlichen arıtas als ebenso echte
„rastenzeitübung“ dem Volke und dem Jlerus) icht mehr geläufig
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17F K ommemorationen

Das Kapitel der Kommemorationen ist 1n der Rubrikenlehre
eines der allerverzwicktesten, un schien fast aussichtslos, den
Knäuel VON Bestimmungen entwirren. Hier half NUur 1ne
knappe Neufassung mıit möglichst einfachen Grundregeln. Das 1sSt
ber rascher gi als durchgeführt. Nur WeTr sich iın dieser
Spezlalmaterie sehr gut auskennt un selber, eventuell qls alen-73 darist, enötigt WAaTr, den Wust VOon Regeln und die vielen Ver-
wicklungen, die da geben kann, kennenzulernen und zugleich
dıie richtige Lösung suchen, annn rMmMeSsCNh, Was ekostet
haben mag, 1ler mit eın PDaar Regeln durchzukommen, deren An-
wendung immer noch, WwWenn einmal recht heikel WITd,
weılileln führen ann. Die Kommemorationen sSind Jetz grund-
ätzlich 1ın Zwel Klassen geteilt worden: 1n solche, die n]ıemals aus-
fallen können un: VOTLT allen anderen Kommemorationen den
unbedingten OTIr! aben, un 1n So.  e die allenfalls auch AauS-
fallen können, wenn die betreifenden Bestimmungen zutreifen

Kommemorationen, ılimMmmer gehalten werden
müssen, Sind folgende fünf VO  ® jedem Sonntag:; Von ]jedem
est Klasse; Von en Ferien des Adventes und der Fastenzeit;
VOon den TEl @Quatembertagen des eptember:; VOon der Litanla
malor (29 April) Diese Tage Sind 1Iso SOZUSagCN privıilegier und
können n]ıemals übergangen werden. Sind S1e kommemorieren,
ann immer erster Stelle Die Auswahl dieser Tage enötigt
keine weitere Begründung

1lle übrigen Kommemorationen, die iwa eintreten sollten, SiINd
nu zulässig bıiıs ZU ahl VO TrTel Oratlıonen
1mM ganzen. Mit anderen orten, ja sSe1INn: außer der
Tagesoration NUur noch ZWel andere Orationen! es, Was 1er
VOon Kommemorationen esagt WIrd, g1ilt sowohl VO Oiffizium wie
Von der Messe, sowohl VOonNn den Vespern Ww1e Von der anztagfeier.

Die nicht absoluten Kommemorationen unterliegen aber noch
weiteren Beschränkungen. Abgesehen 1Iso davon, daß S1e erst
nach den allfälligen „unausläßlichen“ (man Sta den Aus-
druck!) eingeschaltet werden dürfen, WIrd noch bestimmt: An

War. Die vielen Heiligenfeste, die zumal ın den etzten Jahrhunderten immerNnoch 1n die eit der Quadragese einströmten, haben dann auch die reinliturgische Feier dieser wichti eit des Kirchenjahres schwerbeeinträchtigt. Der aps 1US suchte etwas vorzubeugen;: wurdegestattet, wenigstens die esse VO: Ferialtag der Fastenzeit lesen. eizgeht INa  } einen Schritt weiter: auch das
(außer Festen und Klasse),

Ofifizium ist nunmehr es  e
wohin die Gesetzgebung teuert. Der

und 1st unschwer vorauszusehen,ambrosianisch 1CUS 1äßt eutfeeın est ın der Yastenzeit (Josef un Marıa Verkündigung S1INnd erst ndedes etzten Jahrhunderts genomMmMm: worden) Der Zug 1 das Wesentlichezeichnet sich immer deutlicher ab, auch in dieser „Vereinfachung“, un! damit
das beachtet werden sollte.ist dem Klerus eın Sigzgl gegeben,
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Sonntagen lasse, Iso den Grundpfeilern der Jahresfeier,

den Festen lasse, den privilegierten Ferien un Vigilien
(Weihnachts- un ingstvigil, AÄAschermittwoch un ochentage
der Karwoche), außerdem, Wenn 1nNne feierliche Votivmesse „1INM
cantu  c der als „Solemnis“ mıit Dıakon un Subdiakon) gehalten
WI1Trd, g1bt keine andere Kommemoration. An Yesten Klasse
un an den übrigen Sonntagen (die nicht lasse SIN gibt
Ur eine Kommemoration (immer außer un nach den allenfalls
eintreffenden „unausläßlichen“). An allen anderen agen gibt
IU ZzZwel Kommemorationen enn 1mM ganzen dürfen ja NUur mehr
TEl ÖOrationen sein‘!).

amı ist der nicht mehr Sut tragbaren Häufung Von Kom-
memorationen, sowochl 1mMm 1Z1um wıe 1ın der Messe, eın Riegel
vorgeschoben. Notwendige Kommemorationen sind eigens g-.
schützt, daß für das Kirchenjahr und damıit für die Frömmig-
keit notwendige Gedä  N1SSEe nicht ausfallen; anderseılts Siınd nıcht
derart nofwendige Gedächtnisse vernünftig eregelt. Man s1e.
eicht, WI1e die onntage wıieder bevorzugt SINd. Man en. el

die Pfarrmessen, die sonntäglichen Gemeinschaftsmessen,
die nunmehr hne den eutie oIt lästig empIundenen Apparat
Von Kommemorationen gehalten werden können**).
er diesen Bestimmungen, die die Zahl der Kommemora-

tionen nNneu ordnen, WIrd U auch die (  e
vereinfacht Diese eschi1e. Nnur mehr: 1m

1Z1Uum durch Vers und ntiphon von Magnificat DZw Benedic-
tLUs un Oration; 1n der Messe durch ÖOration, Sekret und ost-
COMMUNI1O); alle anderen Elemente, die bisher Kommemora-
tiıonen herangezogen werden konnten, W1e Z die „NOoNa lectio“,
der Vers ın der Prim (im Kesponsorium breve), die S  ußstrophe
gewisser Hymnen, 1n der Messe Te und Präfation W1e chluß-
evangelium, Sind außer Kurs gesetzt (ausgenommen, sich
nicht eın Fest, sondern die „Zeit“ handelt, also Advent,
Weihnachtszeit, Epiphaniezeit, Fastenzeiıt, Himmelfahrtszeit).

Es bedarf wanrha keiner langen Beweisführung,
sehen, daß diese estimmungen das Kommemora-

24) Es se] wiederholt‚ daß ın der ler geschilderten Rubrikenreform, diesich die „Vereinfachung“ ZU ersten l1ele Setzt, der der eutigen eitlagewichtige und heilsame Zug ZU. Wesentlichen immer wieder hervortritt.Gerade die ucherungen 1m Rubrikenbereich aben NUur ofit VO  3 wichtigenund grundlegenden Dingen 1ın der Liturgie abgelenkt un! 1el zuviel derKleinlichkeit und 1-Tüpfelei Raum gegeben Hiler jeg wohl der ro.  e Ge-winn un der wahre Wert der eben vVorgenomMenen, wenngleich interimi-stischen Verordnungen. Man darf siıch dann wohl von der eigentl!  enGeneralreform der Liturgie 1el mehr das Wiederherstellen des Tund-sätzlichen und Wesenhaften erwarten; jedoch sollte inzwischen, sowohl beiKlerus WIe Gläubigen, die lıturgische Nacherziehung wenn INa  e} sich aus-drücken ar 1el mehr gepflegt werden, amı einmal die eigentliche eformau den Boden finde, auf dem s1ie wirklich ZUTr Vollfrucht ausreifen ann.
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tionswesen auf eine ganz eue un wesentlich einfachere Basis
stellen un amı fraglos eines der vielfach lästig empfundenen
emente der Zerstreuung un: nanda: ausschalten, immer
abgesehen vVon der mitfolgenden Kürzung*>?).

TIte1l1 IV Änderungen im Brevier
Es folgen nun eine el kleinerer Einzelverfügungen, die sich

direkt autf das 1Z1UmM beziehen.
Die ater, AÄAve bzw. TEe ANT und 4Ende

sSind außer Gebrauch gesetzt. Auch
sonstige eiwa bestehende Gebete, die vorher oder nachher
„laudabiliter“ vorgesehen M, fallen wes

Nur einmal, und zwar am Ende des ganzen ages-
zyklus der Horen, 1Iso nach der Komplet, bleibt die
sogenannte Antiphona inalis bestehen, auf die auch die Ablässe
übertragen SiNnd, die bisher autf dem „Sacrosanctae“ agen

Bezüglich einiger anderer elle des O{ffiziums gelten die
folgenden Bestimmungen. Heiligenfesten,
die bisher untier mständen Von einer Hore aut eine andere VeLI-
schoben werden ollten, werden gebetet, W1e S1e eben
liegen, Iso hne Umstellungen Au!:  ß hört das auf; TNan

eie immer NUur den Vers: erult laudis honores.
Ferial-Magnificat-Antiphonen, die bisher der Septuagesimazeit
bisweilen verschoben werden mußten, bleiben Tag und werden
nicht nachgeholt.

Die Preces fer1lales, es und durchaus schützens-
wertes liturgisches Gut, bleiben erhalten, ber STAr eingeschränkt;
S1e sSind NULr mehr etren an den i1ttwochen un: Freitagen des
Advents und der Fastenzeıt, WenNnn das Ferialoffiziıum rezitjiert
WIrd; ebenso den @Quatembertagen des eptember. 1lle anderen
Preces also die sogenannten Preces dominicales und die reces
ın der omplet sSind aufgehoben, die Preces ferlales der kleinen
Horen Nnaturidl ebenfalls Au  ß das wı1ıe das
Gegenstück 1n der sterzeıt, die Commemoratio de Cruce, sind
aufgehoben. Das Athanasıanısche Symbolum bleibt
NUur mehr fUr as Fest der Allerheiligsten Dreifaltigkeit.

25) Nicht oft un:! eindringlich kann gesagt werden, daß das reine
echnen mıt den Mınuten bel der Liturgiefeler auch das eien
des Offiziums ist Liturgiefeier durchaus ungehörig 1S% Die Zeiteinsparun
als SO.  e ihrer selbst willen, dar{f nıcht 1el €e1n. Und wenn einmal
mıit anderen ıtteln und aut anderen egen bel der Generalreform ine
mer. Kürzung der Brevierzeit erfolgen sollte, dann sicher icht dazu,
daß diese eit ZU Privatvergnügen verwendet werde, sondern 1Ur dazu,
daß die Liturgiefeier andächtiger, konzentrierter, tiefer wird un die
Zeitgewinne der Seelsorge zugute kommen. Die jetzige Vereinfachung der
ubrıken und eine kommende eIiorm der Liturgie werden ganz gründlich
mML  annn und mißverstanden, Wenn an NUur Äußerlichen haften bleibt.
Auch 1ese Malßnahmen haben 1Ne „Seele“



191N  191  E Low‚ Rubnkemreremf.a::h * ung  ‘Auclrl hier sieht man ohneweiters, daß bewußtV die V‚ versch1e-  denen Elemente, die bisher zu so vielen Klagen Anlaß gaben und  die so oft als Grund für mangelnde Aufmerksamkeit und Andacht  angeführt wurden, nun einer sehr ausgiebigen Reform unterzogen  wurden, die sich sehr oft als gänzliche Aufhebung darstellt.  d) Es folgen noch einige Einzelverfügungen, die sich  4  nicht in größere Kategorien einordnen ließen.  Die erste, so unscheinbar sie aussieht, ist von großer Bedeu-  tung. Die erste Vesper steht nur mehr Festen 1. und  2. Klasse sowie den Sonntagen zu; alle anderen Feste, duplex  /  maius, duplex minus und simplex, beginnen erst mit der Matutin.  Damit ist mit einem Schlage eine ganze Menge von fast täglichen  Zusammenstößen ausgeschaltet. Die Vespern werden entlastet,  das ganze Kapitel der Konkurrenz ist wesentlich vereinfacht.  Wenn Duplexfeste aufeinanderfolgen, so gibt es nur eine (2.)  Ili  Vesper ohne Kommemoration des folgenden Festes, wenn Sim-  plexfeste aufeinanderfolgen, nur eine Ferialvesper®).  ;  Die nächsten Nummern sind klärend und zusammenfassend,  aber auch teilweise neuordnend. An den Offizien der Sonntage  und der Feste 1. Klasse ändert sich nichts; an den Festen 2. Klasse  und an den Festen des Herrn wie der Gottesmutter mit sonstigem  Duplex-Ritus bleiben Matutin, Laudes und Vespern unverändert,  in den kleinen Horen aber fritt das Psalterium feriale  ein, die Komplet ist vom Sonntag; an den übrigen Tagen, ob Fest  oder Ferie, tritt immer das laufende Ferialpsalterium ein, außer es  )  gäbe eigene Psalmen oder eigene Antiphonen. Das Ferial-  psalterium ist also weiter ausgedehnt, die Feste 2. Klasse sind  ;  denen der 1.Klasse gegenüber etwas herabgedrückt; man sieht  die Tendenz zur Einschränkung des Sonntags- (Festtags-) Psal-  E  teriums, das heute ja manchmal wirklich stark überhandnehmen  kann.  4  Lesungen der Seriptura o6Geurrens 'samt den zu-  gehörigen Responsorien werden, falls am eigentlichen Tag ver-  hindert, nicht mehr umgeschoben, auch dann nicht, wenn es sich  um den Anfang eipes Buches handelt?). Für alle Fälle wird fest-  %) Die hier angeführte Verfügung gehört wohl zu den glücklichsten  der ganzen, Rubrikenvereinfachung. Der Vorgang ist höchst einfach, der  Erfolg ausgiebig. Der Klerus wird sich diese Verfügung leicht aneignen, und  der Umstand, daß in den Brevieren die Rubrik für die folgenden Vespern,  8  }  wie sie jetzt darinnen steht, meist überholt ist, wird kaum eine Schwie-  rigkeit machen, sobald der einfache Mechanismus erfaßt ist. Alles, was nicht  Duplex 1. oder 2. Klasse oder Sonntag ist, hat niemals eine erste Vesper,  sondern höchstens eine zweite, nämlich die Duplex-Tage; was simplex ist,  hört schon mit der Non auf, Dann tritt, falls sonst keine da ist, die Ferial-  vesper ein.  ?) Das Verschieben der Schriftlesung, zumal der „Initia“ (diese  mitsamt den betreffenden Responsorien), gab zu ständigen Klagen Anlaß  uqd k?nnte wirklich andachtstörend wirken. Man denke zumal an die Zeit  n  ©  jN  191  E Low‚ Rubnkemreremf.a::h * ung  ‘Auclrl hier sieht man ohneweiters, daß bewußtV die V‚ versch1e-  denen Elemente, die bisher zu so vielen Klagen Anlaß gaben und  die so oft als Grund für mangelnde Aufmerksamkeit und Andacht  angeführt wurden, nun einer sehr ausgiebigen Reform unterzogen  wurden, die sich sehr oft als gänzliche Aufhebung darstellt.  d) Es folgen noch einige Einzelverfügungen, die sich  4  nicht in größere Kategorien einordnen ließen.  Die erste, so unscheinbar sie aussieht, ist von großer Bedeu-  tung. Die erste Vesper steht nur mehr Festen 1. und  2. Klasse sowie den Sonntagen zu; alle anderen Feste, duplex  /  maius, duplex minus und simplex, beginnen erst mit der Matutin.  Damit ist mit einem Schlage eine ganze Menge von fast täglichen  Zusammenstößen ausgeschaltet. Die Vespern werden entlastet,  das ganze Kapitel der Konkurrenz ist wesentlich vereinfacht.  Wenn Duplexfeste aufeinanderfolgen, so gibt es nur eine (2.)  Ili  Vesper ohne Kommemoration des folgenden Festes, wenn Sim-  plexfeste aufeinanderfolgen, nur eine Ferialvesper®).  ;  Die nächsten Nummern sind klärend und zusammenfassend,  aber auch teilweise neuordnend. An den Offizien der Sonntage  und der Feste 1. Klasse ändert sich nichts; an den Festen 2. Klasse  und an den Festen des Herrn wie der Gottesmutter mit sonstigem  Duplex-Ritus bleiben Matutin, Laudes und Vespern unverändert,  in den kleinen Horen aber fritt das Psalterium feriale  ein, die Komplet ist vom Sonntag; an den übrigen Tagen, ob Fest  oder Ferie, tritt immer das laufende Ferialpsalterium ein, außer es  )  gäbe eigene Psalmen oder eigene Antiphonen. Das Ferial-  psalterium ist also weiter ausgedehnt, die Feste 2. Klasse sind  ;  denen der 1.Klasse gegenüber etwas herabgedrückt; man sieht  die Tendenz zur Einschränkung des Sonntags- (Festtags-) Psal-  E  teriums, das heute ja manchmal wirklich stark überhandnehmen  kann.  4  Lesungen der Seriptura o6Geurrens 'samt den zu-  gehörigen Responsorien werden, falls am eigentlichen Tag ver-  hindert, nicht mehr umgeschoben, auch dann nicht, wenn es sich  um den Anfang eipes Buches handelt?). Für alle Fälle wird fest-  %) Die hier angeführte Verfügung gehört wohl zu den glücklichsten  der ganzen, Rubrikenvereinfachung. Der Vorgang ist höchst einfach, der  Erfolg ausgiebig. Der Klerus wird sich diese Verfügung leicht aneignen, und  der Umstand, daß in den Brevieren die Rubrik für die folgenden Vespern,  8  }  wie sie jetzt darinnen steht, meist überholt ist, wird kaum eine Schwie-  rigkeit machen, sobald der einfache Mechanismus erfaßt ist. Alles, was nicht  Duplex 1. oder 2. Klasse oder Sonntag ist, hat niemals eine erste Vesper,  sondern höchstens eine zweite, nämlich die Duplex-Tage; was simplex ist,  hört schon mit der Non auf, Dann tritt, falls sonst keine da ist, die Ferial-  vesper ein.  ?) Das Verschieben der Schriftlesung, zumal der „Initia“ (diese  mitsamt den betreffenden Responsorien), gab zu ständigen Klagen Anlaß  uqd k?nnte wirklich andachtstörend wirken. Man denke zumal an die Zeit  n  ©  jLöw, Rubrikenvereinfachung
Auch hier sieht man ohneweiters, daß bewußt die verschie-

denen Elemente, die bisher vielen Klagen nla gaben und
die oft als Tun! für mangelnde Auimerksamkeit un Andacht
angeführt wurden, NnUu einer sehr ausgiebigen eIiorm unterzogen
wurden, die sich sehr oft als änzlı  e Aufhebung darstellt

Es folgen noch einige Einzelverfügungen, die sich
nicht größere Kategorien einordnen Ließen.

Die erste, unscheinbar S1e aussleht, ist VO.  e großer edeu-
Lung Die erstie Vesper sStie HUT mehr Festen un

Klasse SOWI1Ee den onntagen e alle anderen este, duplex
malus, duplex mMiNuUus und simplex, beginnen TST mit der Matutin
amıt ist mit einem Schlage eine N: enge VO  e} fast täglichen
Zusammenstößen ausgeschaltet. Die Vespern werden entlastet,
das Kapitel der Konkurrenz ist wesentlich vereinfiacht
Wenn Duplexfeste aufeinander{folgen, gibt Nur 1nNne (2.) A nVesper hne Kommemoration des folgenden Festes, Wenn S1m-
plexfeste aufeinanderfolgen, HUT iıne Ferialvesper“*®), )Die nächsten Nummern S1INd klärend und zusammenfassend,
ber auch teilweise neuordnend. An den ]1zıen der Sonntage
un der estie Klasse andert sıch nı  S; den Festen lasse
un: den Festen des Herrn WI1Ie der (jottesmutter mit sonstigem
uplex-Ritus bleiben Matutin, Laudes und Vespern unverändert,
1ın den kleinen Horen ber T} das 1a Le
ein, die Komplet ist VOoO Sonntag; den übrigen Tagen, ob est
der FYerle, F1 immer das auiende Ferlalpsalterium ein, außer
gäbe eıgene Psalmen der eigene Antiphonen. Das Ferilal-
psalterium ist 1so weiter ausgedehnt, die estie Klasse sSind
denen der Klasse gegenüber eiwas herabgedrückt; INa  3 s1e
die Tendenz Z KEinschränkung des onntags- (Festtiags-) sal-
ter1ums, das eutie ]Ja manchmal wirklich SEAT: überhandnehmen
ann.

Lesungen der Secrıpftura OC TE HNS samt den
gehörigen Responsorien werden, eigentlichen Tag Ver-
hindert, nı  me. umgeschoben, auch annn nicht, WwWenn sich

den Anfang eipes es handelt“‘). Für alle WIrd tfest-

26) Die ler angeführte Verfügung gehört wohl den glücklichsten
der ganzen KRubrikenvereinfachung. Der Vorgang ist Ochst eın  9 der
Erfolg ausgiebig. Der Klerus wird sSich diese Verfügung el anı  nen, un:
der Umstand, daß 1n den Brevieren die ubrik für die folgenden espern,WI1e S1e Jetz darinnen ste.  3 melst überholt ist, WIrd aum eine W1e-
rigkeit machen, der einifache Mechanismus erfaßt ist. €es,; Was icht
uplex oder Klasse oOder Sonntag ist, hat n]ıemals eine erste Vesper,sondern höchstens 1ne zweite, nämlich die Duplex-Tage; simplex ist,hört schon mit der Non auf. Dann xrı  'g falls SONST keine da 1St, die er1al-
vesper e1In.

27) Das erschieben der zumal der „Inıtia“ (diesemitsamt den betreffenden Responsorien), gab ständigen Klagen nla
und k?nnte wirklich andachtstörend wirken. Man denke zumal die eit

198  S  “
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gesetzt, daß Heiligenfesten ın der ersten Nokturn, falls nicht
eigene Lesungen angeordnet SINd, diejenigen aus der Scriptura
OCCurrens reiifen Sollten So fehlen (was manchmal der Fall
se1ın ann), ann nımmt INan dıe aus dem Commune. Eiıne Qlı=
fällige Neuordnung des ganzen 1L,esesysStems bei der Gesamtreiform
der lturgie WITd ann auch aut diesem Gebiete einheitlich und
grundsätzlich vorgehen können“®).

ÄAnderungen 1m Missale
Die AÄnderungen 1mM Missale S1ind vielfach NUr Folgerungen aus

den vorausgehenden Änderungen Breviler. e]1: liturgischen
üucher hängen Ja eng- ber auch 1mM Missale sollte
nı ext geänder werden, daß auch 1er manche kleine
Unebenheit unvermeidlich Wa  H Eine Änderung eiwa des Meß-
rıtus als solchen kam überhaupt nicht ın Frage“).

Mit der Neuordnung der Kommemorationen und der Ab-
schaffung des Suffragiums äng ZUSAMMECN, daß auch 1m Mis-
sale die sogenannten DPIO diversitate emporum
assıgnatae unterdrückt werden. Das edeutfe eine sehr merkbare
Vereinfachun der Orationen, die auch darum unvermeidlich War,
weil deren Zahl 1 allgemeinen NnNeu geregelt wurde. Die vielen
Orationes de tempore waren dabei NUr hinderlich der vielfach
VOon selber überflüssig geworden. In Totenvotivmessen 1st, sS1e

werden, NUur 1ne Oration zulässig; sS1e bloß gelesen
1m Herbst, die „kleinen“ Propheten Zu esen S1INd. Wie ofit kam VOT,
daß 1n einer Nokturn glei zwel, ja drei „Initla“ esen aT«cC)  9 exte,
die oft weder WEertVO. noch für den betreffenden Propheten arakte-
rıst]:  waren 1er wieder eın u Formaliısmus!

28) Es ist 1l1er icht der Platz, auf die ra der zukünftigen Neuordnung
des ganzen Le S iın Trevier un: Messe NUr andeutungs-
wWwelse einzugehen Es ist schon viel darüber geschrieben und verhandelt
worden, ZUuma. bei agungen und Studientreffen, un! es fehlen durchaus
icht konkrete Vorschläge Aber die rage ist weitreichender, als wohl
manche denken

29) egen der Anordnungen bezüglich der Mes N wird in ge  en
Kreisen Knttäuschungen en nrecht! Die MeMßfeier als SO.
ın ihren tatsächlichen oder möglichen Oder eiwa wünschenswerten Formen
ist absıchtlich ıcht 1n Betracht gezogen worden. kKınıge Punkte, die INa  -
sich eiwa unter Berufung auf Rubrikenneuerungen in der Osternachtfeier(letztes Evangelium, aber auch Beginn der Messe, Doppellesungen Von Zele-
branten un zuständigem Melldiener USW. vielleicht auch ler geändert
gewunscht a  ©, ind nıcht berührt worden. Im anzen Komplex, der jetz
vereinfacht wurde, genht HUT die innere Gestalt, iıcht die außere
Vollziehungsform. Das WAare eın anderes Kapitel, und vielleicht SINd auch
diese Dinge nıcht reit und klar, schon jetz gesetzgebend e1INZU-
greifen, sehr einzelne (sehr ZU Schaden der Liturgie!) Vorwaärts-
drängen oder gar glattweg vorwärtsgehen Man vergleiche jetz die Vorzuüg-
en Ausführungen des Bıscholis Von Straßburg, eber, ın seinem
„Directoire pastiora Our la celebration des Messes paroi1isslales COMMINU-
nautaires l’usage Au “0Ccese de rasbourg, Supplement ulletiın
Ecclesiastique“, Nr (1955)
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werden, annn INa  - auch drei nehmen (niemalsaber mehr)®*).Im
Zusammenhang mit der Vereinfachung der Kommemorationen

auch die Totenoration Fidelium die bisher der Messe
agen angeordnet War ganz Aaus

Schließlich WIrd auch die sogenannte Collecta der
Betracht gezogen jedo Nur die als simpliciter

imperafta bezeichnete Diıiese WIrd ber die bisherigen Bestim-
mungen hinaus, auch Sonntag unterlassen, ebenso en
gesungenen Messen un nach der' Grundregel9 wenn
S1e die vierte Oration S  würde, 1Iso ber die nunmehr gültige
Höchstzahl VO  5 rel hinausginge. Die gewöhnlichen KollektensSind
Iso VOon NnUuU den Orationen schlechthin beizuzählen®‘). ber
die imperatae DTrO un etiam duplicibus lae classıs
wurde N! verfügt der Annahme, daß die Ordinarien, denen
diese Materie zusteht, Geıiste dieses ekrTeties ohnedies ine
Belastung des erus nicht ı Betracht ziehen, wenn nicht wirklich
EeE1INe Notwendigkeit besteht

Schließlich folgt noch eE1INe el VO  @ E ] f3
geCN, die sich eın allgemeines chema nıcht einordnen

lassen

30) ZUuU den kürzesten Meßformularen gehört die Q  S Q
Man WwIrd 1emandem nahetreten WeNnn mMa  $ ]1eser

Kürze den wahren TUn für die große Belie‘  el leser Messen Del IMNan-
chen Geistlichen sehen glaubt Die Verordnungen erlauben DU

sich mit NUur NE Oration Degnügen. Freilich wäre der miıtzu-
verstehende Sinn eigentlich der NUur 111e Oration, wenn INa  - auch weiß,
für wen die betreffende Messe gelesen wird, daß die richtige, zutreffende
Oration werden kann; andernfalls ist eben besser, die rel
allgemeinen Orationen nehmen, die en Fällen enüge tun Die genannte
Bestimmun will also aus keine Ermunterung SC1IM, jetz mehr als
schon bisher „schwarze“ Messen esen. er Sind SOo. („quotidianae“
auch ausdrücklich für die Tage VO: Dis und wieder VO: bıs Jänner
SOW1e für die age der Ex-Oktav VO  — Christi Himmelfahrt ausgeschlossen.
Anderseits will INa  - 111e durchaus gerechtferfigten ımnsche nach oten-

nicht entgegentreten. Es sel QaDer darauf hingewiesen, daß die
Rubriken schon bisher gestattetien, auch Nicht-Totenmessen Totenoratio-
Nne  3 einzuschieben. Die aterie der "T"otenmessen stellt sich 1 eZU:
auf die Vvle. geübte Praxı1is un! auf die realen liturgisch-dogmatischen
Prinziıpien der MeMß{feier 1n auf e1iNe fällige Reform icht ganz
einfach dar.

31) Die Rubrizisten pflegten die Orationes Von den olleciae scheiden
Der ursprüngliche Name für die Me  rationen War aber 11 sich
S1INd un: das gleiche Die eservierung des amens
Collecta für die Tatio imperata 1St eiINe illkür der Rubrizisten, die
eine SeEeW1ISSe arheı aff WEeNN Inan 1U einmal ypen von Orationen
kennzeichnen will Die Verordnung A Rubrikenvereinfachung 1en sıch
ebenfalls des Ausdruckes oOllectia für die „imperatae“ aber de aCto werden
S1e iıcht als Kategorien für sich die nıcht Dbel den Orationen mitzählen,
betrachtet ondern auch S1e (die simpliciter imperatae) werden nNau
WI1e die anderen Orationen gezählt und gelten ıcht mehr und icht
Warum die weiliteren ruppen VO.  3 „Imperatae“ nicht die Neuregelung autf-
genommMen wurden, wird oben ext hinlänglich angedeutet
eQO. -DT. Quartalschri1ft“ I1II 1955
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An Ferialtagen DF anı um. darf, falls eın Hel-

iger kommemorieren 1St, Von diesem auch die Messe gelesen
werden, als Festmesse mi1t Gloria (um die Häufung Von onntags-
TIMNEeSSeN untier der Woche vermelden), Jedoch darf hier darauftf
hingewiesen werden (obwohl das Dekret nicht ausdrücklich
sa daß diese euordnung, die viele YWerlal- bzw Simplex-
estie Z olge hat  9 auch die Votivmessen, ganz besonders dıe
Gruppe ad dıversa, mehr ren bringen möchte*?).

In Totenmessen ann die Sequenz 1Trae ausgelassen
werden, außer beli der eigentli  en Begräbnismesse der einer
gleichwertigen. Am Allerseelentag MU. S1e einmal gebetet werden,
in der auptmesse der SONS 1ın der ersten Messe.

Au  R der Gebrauch des Te ın der Messe iıne
kleine Neufassung. Es darif fernerhin NUur gebrau werden:
en Sonntagen, en YHesten lasse, allen YHesten des
Herrn un der Gottesmutter (unabhängig VO ra den
Todestagen der Apostel, Evangelisten un Kirchenlehrer (der
allgemeinen Kirche) un endlich 1ın feierlichen Votivmessen,
S1e mit Gesang gehalten werden*®®).

82) Es 1st beklagenswert, daß sehr viele Geistliche jel wen1g
Gebrauch machen von den S M außer VO.  y den „schwarzen“.
Für sehr viele ist jener nı des Missales, die Votivmessen, zumal
die ad diversa, ebenso die Votivorationen stehen, ine richtige terra incognita.
Und d welche schönen Ormulare Uun! We Mannigfaltigkei VO  =) An-
liegen der ganzen Kirche WI1Ie des einzelnen! Welche vielfältige nregun:
wahrer Uun: fruchtbringender römmıigkeıt! Aus leicht begreifli  en Gründen
annn e1in. Rubriıkendekret WIe das vorliegende nıcht auch liturgisch-
aszetl Anweisungen bringen Die Seminarerziehung mu  e den jungen
Kleriker vie]) mehr Qauf diese Schätze aufmerksam machen, daß der lerus
auch 1n diesen Teilen des eßbuches wander iSst un!| sich erse. sehr

seinem Vorteil und ZU egen der Kirche 1en
Wer liest die Messe „CONtra paganos“, die alte Sturmmesse Türken

und Hussiten, die eute angezeigt ware die übermächtigen nNnstiurme
des Neuheidentums, ja des euantichristentums? Wer liest für seine eigene
eele die schöne Messe „DTO gratia bene moriend1“? 1Ne Exkursion ın diesen
Missalebereich wAäre vielen Priestern recht anzuempfehlen. ann würde sich
auch den aD Janner frei werdenden agen bel der Feijer der Messe eine
der ndacht 1Ur
machen förderlichg Mannigfaltigkeit der Formulare bemerkbar

38) Der ebrauch des Credo 1n der Messe War bisher eigentlich
nicht ganz einfach, VOTLT allem auch arum, weil dieses infolge VO.  - Komme-
mMoratfjıon (Oktav USW. vielfach auch ın Messen hineinkam, die sich
iıcht hatten Die bloße „solemnitas“ allein War icht ausschlaggebend
Au  ß die übrigen Einteilungen und assıfizlierungen der Rubrizisten konnten
nie recht befriedigen. Der große Verkünder, ohannes der Täufer, War ohne
Tedo, die nhL. Marıa Magdalena hatte S& weil S1e den posteln die Aufer-
stehung m1ıttelilte Nebenftfeste VO  5 Hauptpatronen hatten Credo, Nebenpatrone
icht. Das alles ist 1NUun erklich einfacher. Das redo ist VOTL em eın
Kommemorationselement mehr. Mit den Yesten Klasse bekommt U  — auch
der Wegbereiter des Herrn das Credo; aber alle Nebenfeste von eiligen, die

Hauptfeste dies natalicius) Credo haben, sind dessen Dar. Die erwen-
dung des Credo (in der römischen Kırche Ja eın päter  indringling!) ist
nunmehr nicht T einfacher geworden, sondern grundsätzlich klarer.
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Da die eın Element der K0mmemorati0n mehr

ist, wurde festgesetzt, daß für deren Auswahl folgende Reihen-
olge ge Eigenpräfation (im strengen Sinn, nıicht bloß „APPTO-prliert“), Zeitpräfation, endlich die communis**),Da die „NoNa lectio“ abgeschafft ist, auch die eines Evangeliumsmi1t seinem Homiliestück, auch der P

aqauS, der bisher statthatte, ben eın
solches anderes Evangelium auch 1n der Messe unterzubringen,wobei (immer nach dem schon einmal angeführten Gesetz der
formalistischen Weiterentwicklung) den etzten Jahrzehnten
1eses etzte Kvangelium proprium immer weıter aus  ehntwurde.

Schlußbemerkung
Wer diese Ausführungen durchgearbeitet hat, WIrd vielleicht

e „Alles reCc und schön. Aber das Ganze ist immer noch
eichlich kompliziert; und eine wesentlich. Verkürzung des
Brevlerpensums 1st auch nıicht erreicht.“ Und mancher andere wI1Ird
andere Bemerkungen und Ausstellungen machen haben Man
darf ruhig glauben das „rebus omnibus accuratfe perpensIi1s“,das 1mM Dekret Von der Vorarbeit der Kommission gt wird,
ist keine leere, herkömmliche Phrase. ber Wunder wirken annn
INa  5 eben nicht, un eine Materie, die derart komplex ist WI1ie cıe
der Kubriken, 1äßt sich nıcht auf Te1 Regeln zurückführen; Aus-nahmen un Eınzelfälle wIırd immer wlıieder geben, wentigstenssolange im Grunde das jetzige esamtregime ın Übung bleiben
mMuß uch WOoO InNnan n1ıe vergessen: Es hat sich nicht darum
gehandelt, Jetz schon 1ne Kurzform des Breviers einzuführen,
sondern NUur darum, die wirklich übermäßige Aufbauschung des
KRubrikenapparates vereinfachen mit dem TSIZWE amı der
prıesterlichen Frömmigkeit eıinen Dıiıenst
erwelsen. Je glatter sich die Rezitation des Breviers abwickeln
kann, je mehr das rumschlagen, das Herumsuchen, das Wı  er-
holen gleicher ormeln, auch wenn sich die schönsten und

34) AÄAuch die raa t10 wurde im aufife der eit immer menr ZUGegenstand verwickelter Kombinationen, zumal infolge der Kommemoratio-
nen, für die Sie eın Werkstück eworden War. Man lese sich NUur einmaleiwa 1n der Kubrik, die heute de Apostelpräfation orausgeschickt wird,den Kinleitungssatz bis un. mit seinen Einschachtelungen und annwieder die ZWei Hauptpunkte mıift dem ganzen In- und Durcheinander VonBestimmungen, Ausnahmen, Bedingungen un! wieder Ausnahmen, u ohne-welters 'begreifen, daß solche Rubriken und die bei anderen Präfationensind aum minder „einfach“) für den praktischen Gebrauch unmögli Sind.Und sollte je 389l Priester während der Messe Altare einen Z weifel überdie wählende Präfation bekommen, Tre ıcht imstande, sich mi1iteinem lick auf die Rubriken helfen. Hier W1Ie in vielen anderenSftücken Wird einem die ereinfachung erst ganz klar, wenn INan sich derMühe unferzJ]enen wollte, den einen Ooder ndeI8  - un bisherigen und1m neuen ext gegeneinanderzul;\aalten.
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wertvollsten sınd, eingeschränkt WITrd; JE einfacher die Haupt-
regeln werden, die das n unvermeidliche In- un Durchein-
ander der ages- un Festfolgen ordnen, eSTtTO eichter ann InNnan

VOoOm eier 1  e, VO „Beter“ Andacht un Aufmerksamkeit
‚Gebet” verlangen. Ahnliches gilt von der ebieler
Wenn nebenbel auch noch vielen agen eiNe Verkür-

b eintritt, W1e ja der all Se1IN WIrd
(die Semiduplex-Tage!), un wenn en en eine merkbare
Vereinfachun den vielerleı „Kleinigkeıiten“ des Oiffiziums (und
der esse) statthat, ann darf INa  5 dem Hl un dem
Hl atier ohl dankbar se1n, daß endlich der Brevierbeter un
der eier Von vielen Dingen befreit wurden, die S1e bisher
wirklich storen un ablenken mußten Übrigens, man merke sich.
Aur die DAaaTr ganz großen Punkte Wo eute 1m Brevier „Seml1-
duplex” ste. bete ich ab Jänner „Simplex“, 1Im Breviıer
„Simplex“ ste bete ich „de ferla“ un kommemorijere den bis-
herigen „Simplex“-Heiligen. Überall, ich bei ınem eiligen
„Duplex sehe, Jasse ich den eiligen dort auSs, irgendwie
1n der HHorm einer ”1 Vesper“ erscheinen wüuürde (ganze Vesper,
A cCapltulo, Kommemeoration). ange mıit ihm aerst bel der
Matutin In der Messe niemals mehr als TrTel Orationen! Mit
diesen Daar wirklich einfachen Normen ist schon ungemeın
jel Die Einzelheiten MU. INa  D ja auch Jetz 1m „Ordo”
nachlesen, der Jahr Jahr ausgegeben WIrd. Wo ich Preces
finde und Suffragium, lasse ich. S1e aus (bis autf die Paar der
Preces erlales). ange die Horen gleich mıiıt dem Deus 'ın
adiutorium un chließe sS1e mit den Armen Seelen ab
Keıin Zweifel, die Neuregelung wird rasch geläufig werden; s1e
1st sehr auf die gere  en edürinisse des lerus zugeschnitten.

ber INan eines nicht, die Hauptsache! Der aupt-
zweck ist und bleibt, daß das 1Z1UmM andächtiger, gesammelter
gebetet werde, daß die Messe aufmerksamer gebetet werde. Es
oMmM nicht darau{f a eın pPAaaATr Minuten aben;
omMm darauf d}  9 diese pPaar Minuten durch ruhiges, aufmerk-
9 andächtigeres eien kompensieren. Das Generaldekret
„De rubricis ad simpliciorem formam redigendI1s“ ist noch nıcht
das chlußwort 1n der Liturgiereform, ist eın Anfang. Dien
Generalreform der l1Lurgıe hat Sar keinen anderen wec un
1nn als den, den ott gebührenden ult ZWaTr einfacher, ber
damit auch intens1ver, heiligender, sich un anderen heilswirk-

gestalten. Und Wenn die Priester, die dann ah Jänner
sich der immerhin bemerkenswerten Vereinfachungen in Rubricis
erireuen: werden, auch einmal die Intention machten, die Kom-
1ss1ion f{Üür die Liturgiereform miteinzuschließen, waäre das
der großen un S überaus wichtigen, ber ebenso heiklen un
verantwortungsvollen Aufgabe willen eın verdienstvoller Gedanke


